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RS OGH 1960/4/12 5Ob118/60,
1Ob161/72

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1960

Norm

EO §4 Abs2

EO §7 Abs3 Ea

Geo §150

Rechtssatz

Die Bestätigung der Vollstreckbarkeit ist keine gerichtliche Entscheidung. Das Fehlen des vorgeschriebenen

Amtsvermerkes des Richters (Rechtsp9egers) rechtfertigt für sich allein noch nicht die Aufhebung der Bestätigung der

Vollstreckbarkeit wegen gesetzwidriger oder irrtümlicher Erteilung; diese hat nur dann zu erfolgen, wenn die erteilte

Bestätigung der Vollstreckbarkeit unrichtig war.
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